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§ 714 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Endet die Reise für Schi+ und Ladung nicht im Bestimmungshafen, sondern an einem anderen Orte, so tritt dieser

letztere, endet sie durch Verlust des Schi+es, so tritt der Ort, wohin die Ladung in Sicherheit gebracht ist, für die

Ermittlung der Vergütung an die Stelle des Bestimmungsorts.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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